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Die Dienststelle (nicht der SL) kann eine Attest Pflicht vom ersten Tag an anordnen. Das geht
aber nur für in die Zukunft gerichtete Krankheitsfälle und nicht im laufenden Krankheitsfall,
denn zu einem rückwirkenden Attest ist der Arzt nicht verpflichtet. Eine Begründung ist im
Arbeitsrecht prinzipiell nicht vorgesehen, jedoch ist die Dreitagesfrist (in NRW) als Regefall in
der ADO festgelegt, daher ist die Dienststelle gehalten,auch zu begründen. Eine Häufung
einzelner Krankheitstage reicht hier schon aus.
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